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SRSZ 1.2.2007 1 

Gesetz über die Verbesserung der Wohnverhältnisse in Berggebieten 1 

(Vom 13. Mai 1981) 2 

Der Kantonsrat des Kantons Schwyz, 

gestützt auf das Bundesgesetz über die Verbesserung der Wohnverhältnisse in 
Berggebieten, vom 20. März 1970,3 auf Antrag des Regierungsrates, 

beschliesst: 

§ 1 Grundsatz 

Der Kanton unterstützt Massnahmen zur Verbesserung der Wohnverhältnisse in 
Berggebieten durch fachliche Beratung und Gewährung von Beiträgen. 

§ 2 Zuständigkeit 

1 Der Regierungsrat entscheidet über die Beitragswürdigkeit und die anrechen-
baren Kosten aufgrund der sozialen und finanziellen Lage des Gesuchstellers, 
genehmigt die Projekte und setzt den Kantonsbeitrag fest. 
2 Andere Verfügungen trifft das zuständige Departement. 

§ 3 4 Kantonsbeitrag 

1 Der Kantonsbeitrag beträgt höchstens 24 Prozent der anrechenbaren Kosten je 
verbesserte oder neuerstellte Wohnung. 
2 Bei besonders schwierigen finanziellen Verhältnissen oder wenn die notwendi-
ge Verbesserung der Wohnverhältnisse trotz dem Bundesbeitrag und der in § 3 
Abs. 1 dieses Gesetzes vorgesehenen Beiträge zu einer übermässigen Belastung 
des Gesuchstellers führt, kann der Kantonsbeitrag bis höchstens 33 Prozent der 
anrechenbaren Kosten betragen. 
3 Das zuständige Departement ist zur Koordination des Beitragsverfahrens mit 
dem Baubewilligungsverfahren verpflichtet. 

§ 4 Bezirksbeiträge 

1 Leistet der Kanton einen Beitrag, so hat auch der Bezirk einen Beitrag auszu-
richten. 
2 Der Bezirksbeitrag entspricht einem Drittel des Kantonsbeitrages. 

§ 5 Höchstbeitrag 

Die Bundes-, Kantons- und Bezirksbeiträge betragen zusammen höchstens 50 
Prozent, in Fällen nach § 3 Abs. 2 höchstens 75 Prozent der anrechenbaren 
Kosten. 
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§ 6 Anwendung des Bundesrechtes 

Die Vorschriften des Bundesgesetzes und der dazugehörigen Vollzugsverordnung 
sind sinngemäss auch für die Kantons- und Bezirksbeiträge anwendbar. 

§ 7 5 Geltungsdauer  

1 Zusicherungen von Kantonsbeiträgen auf Grund dieses Gesetzes dürfen längs-
tens bis zum Inkrafttreten des Bundesbeschlusses vom 3. Oktober 20036 zur 
Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund 
und Kantonen erteilt werden. 
2 Der Kantonsrat ist ermächtigt, die Geltungsdauer zu verlängern, sofern auch 
der Bund nach diesem Zeitpunkt Beiträge ausrichtet. 
3 Der Kantonsrat ist unter Vorbehalt des fakultativen Referendums ermächtigt, 
das Gesetz dem Bundesgesetz anzupassen. 

§ 8 Aufhebung geltenden Rechts 

Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes wird das Gesetz über die Verbesserung 
der Wohnverhältnisse in Berggebieten vom 27. Januar 19717 aufgehoben. 

§ 9 Volksabstimmung, Inkrafttreten 

1 Dieses Gesetz wird der Volksabstimmung unterbreitet. 
2 Es wird im Amtsblatt veröffentlicht und nach Inkrafttreten in die Gesetzsamm-
lung aufgenommen. 
3 Der Regierungsrat bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens8 und ist mit dem 
Vollzug beauftragt. 
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